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1. Auflösung der Finanzkasse Gunzenhausen 

Laut Information des Bayerischen Landesamts für Steuern wurde die Finanzkasse des Finanzamts Gunzenhausen  

zum 2.4.2013 aufgelöst. Die Kassenaufgaben wurden vom Finanzamt Ansbach übernommen. 

Ihre Schecks senden Sie künftig an die Adresse: 
 Finanzamt Ansbach - Finanzkasse 

Mozartstraße 25 
91522 Ansbach 

Bitte passen Sie gegebenenfalls bestehende Daueraufträge an. Für Einzugsermächtigungen besteht kein 

Handlungsbedarf. 

Für Zahlungen an das Finanzamt Ansbach verwenden Sie bitte ausschließlich folgende Bankverbindungen: 
 • BBk Nürnberg  • Sparkasse Ansbach  • HypoVereinsbank Ansbach 

   Konto-Nr. 765 015 00      Konto-Nr. 215 004      Konto-Nr. 415 00 66 
   Bankleitzahl 760 000 00     Bankleitzahl 765 500 00     Bankleitzahl 765 200 71 

 
 

2. Handwerkerleistungen: Keine Steuerermäßigung bei pauschaler Zahlung 

Leistet der Mieter einer Wohnung an den Vermieter monatliche pauschale Zahlungen für die Durchführung von 
Schönheitsreparaturen, handelt es sich nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs nicht um steuerbegünstigte 
Aufwendungen für Handwerkerleistungen. Dies gilt zumindest dann, wenn die Zahlungen unabhängig davon 
erfolgen, ob und ggf. in welcher Höhe der Vermieter tatsächlich Reparaturen an der Wohnung des Mieters in 
Auftrag gibt. 
Hinweis: Hiervon zu unterscheiden sind die Jahresabrechnungen für Wohnungseigentümer, die tatsächliche 
Handwerkerleistungen enthalten. Diese sind anteilig auf die Eigentümer der Wohnungen zu verteilen und können 
auch steuerlich geltend gemacht werden. Entsprechend verhält es sich bei der Nebenkostenabrechnung des 
Vermieters. 
Zum Hintergrund: Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen erhalten Steuerpflichtige eine 
Steuerermäßigung in Höhe von 20% der Aufwendungen (nur Lohnkosten), höchstens jedoch 1.200 EUR im Jahr. 
Die Steuerermäßigung setzt voraus, dass der Steuerpflichtige eine Rechnung erhält und die Zahlung auf das Konto 
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des Erbringers der Handwerkerleistung erfolgt. Die Rechnung und der Zahlungsbeleg müssen dem Finanzamt auf 
Nachfrage vorgelegt werden. 
Wichtig: Eine Barzahlung ist nicht begünstigt. 
 

3. Aufbewahrung von Thermobelegen 

Häufig werden Belege aus Thermopapier hergestellt. Vor allem bei Belegen beim Tanken, Parken, von 
Bewirtungen und Einkäufen in Super- und Baumärkten ist dies der Fall. Meist werden dort Thermopapiere 
verwendet, die eine Lesbarkeit über 10 Jahre nicht gewährleisten. 
Nach den allgemeinen Ordnungs- und Aufbewahrungspflichten ist der Unternehmer u.a. verpflichtet, bis zum 
Ablauf der Aufbewahrungspflicht (in der Regel 10 Jahre) auch für die Lesbarkeit der Buchführungsunterlagen zu 
sorgen. Sollte im Rahmen einer Außenprüfung festgestellt werden, dass die Belege nicht mehr lesbar sind, hat 
dies negative Auswirkungen auf den Vorsteuer- und Betriebsausgabenabzug. 
Für den Vorsteuerabzug gibt es eine Erleichterung: Falls die Rechnung auf Thermopapier gedruckt ist, ist sie durch 
Kopieren für den gesamten Aufbewahrungszeitraum lesbar zu halten. Dabei ist es nicht erforderlich, die 
ursprüngliche Rechnung aufzubewahren. Somit genügt es für Zwecke des Vorsteuerabzugs, entweder einen 
lesbaren Thermobeleg oder eine Kopie des Belegs aufzubewahren. 
Die Beweislast zu den Betriebsausgaben und zum Vorsteuerabzug trägt der Steuerpflichtige. In einem Rechtsstreit 
hat eine nicht beglaubigte Kopie keinerlei Beweiskraft für den Betriebsausgabenabzug. Eine Erleichterung wie für 
den Vorsteuerabzug gibt es hier nicht. 
Es empfiehlt sich deshalb, den Thermobeleg unmittelbar nach seinem Eingang zu kopieren, an das Original zu 
heften und Original und Kopie aufzubewahren. 
 

4. Mindestangaben in einem ordnungsgemäßen Fahrtenbuch 

Ein Fahrtenbuch ist nur dann ordnungsgemäß, wenn die Ausgangs- und Endpunkte der jeweiligen Fahrten sowie 
die dabei aufgesuchten Geschäftspartner eingetragen sind. Diese Mindestangaben können nicht durch andere 
nicht im Fahrtenbuch enthaltene Auflistungen ersetzt werden. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden und 
dazu präzisiert, dass ein Fahrtenbuch zeitnah und in gebundener Form geführt werden muss. Es reicht nicht aus, 
wenn die betreffenden Fahrten mit „Dienstfahrten“ o.ä. vermerkt werden, wobei Listen z.B. des Arbeitgebers 
solche Eintragungen nicht ersetzen können. Bei jeder einzelnen Fahrt müssen Datum und Fahrtziele – unter 
Angabe der Adresse - sowie der jeweilige Gesamtkilometerstand und die jeweils aufgesuchten 
Geschäftspartner/Kunden oder die konkrete dienstliche Verrichtung aufgeführt werden. Bei einer einheitlichen 
beruflichen Reise die Geschäftspartner/Kunden im Fahrtenbuch werden die Fahrten in der zeitlichen Reihenfolge 
des Aufsuchens notiert. 
Im entschiedenen Fall hatte ein Arbeitnehmer zwar ein gebundenes Fahrtenbuch geführt, dabei aber lediglich 
„Außendienst“ vermerkt, ohne die aufgesuchten Personen, Firmen usw. zu notieren. Der Hinweis auf den vom 
Arbeitgeber geführten elektronischen Terminkalender akzeptierte das Gericht nicht. 
Hinweis: Jeder, der die Fahrtenbuchlösung wählt, muss sich darauf einstellen, erheblichen Verwaltungsaufwand 
bewältigen zu müssen. Insbesondere bei Vielfahrern ist dies zwar lästig, aber aus steuerlichen Gründen 
unerlässlich, wenn das Dienstfahrzeug nur geringfügig zu privaten Zwecken genutzt wird. 
 

5. Langjähriger Leerstand von Wohnungen: Nachweis der Vermietungsabsicht 

Grundsätzlich ist für jedes Vermietungsobjekt einzeln zu prüfen, ob bei der Vermietung einer Immobilie eine 
Einkünfteerzielungsabsicht besteht. Der Bundesfinanzhof hat jetzt in mehreren Urteilen klar gestellt, welche 
Voraussetzungen vorliegen müssen, damit auch bei langjährigem Leerstand von Wohnimmobilien Aufwendungen 
als Werbungskosten berücksichtigt werden können: 
• Aufwendungen für eine nach Herstellung, Anschaffung oder Selbstnutzung leer stehende Wohnung können als 
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    vorab entstandene Werbungskosten abziehbar sein, wenn der Vermieter die Einkünfteerzielungsabsicht 
    hinsichtlich dieses Objekts erkennbar aufgenommen und sie später nicht aufgegeben hat. 
• Aufwendungen für eine Wohnung, die nach vorheriger, auf Dauer angelegter Vermietung leer steht, sind auch 
    während der Zeit des Leerstands als Werbungskosten abziehbar, solange der Vermieter den ursprünglichen 
    Entschluss zur Einkünfteerzielung im Zusammenhang mit dem Leerstand der Wohnung nicht endgültig 
    aufgegeben hat. 
• Sind Vermietungsbemühungen erkennbar nicht erfolgreich, muss der Vermieter sein Verhalten anpassen, z.B. 
   durch Einschalten eines Maklers, Nutzung alternativer Bewerbungsmöglichkeiten, Anpassung der Mieten. 
• Für die Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit von Vermietungsbemühungen als Voraussetzung einer 
    fortbestehenden Einkünfteerzielungsabsicht trägt der Vermieter die Feststellungslast. 
Hinweis: Die Vermietungsbemühungen sollten wie folgt nachgewiesen werden: Bei schlechtem Zustand sollte die 
Wohnung renoviert werden. Bei möblierten Wohnungen sollten ggf. Möbel entfernt und die Wohnungen als 
unmöbliert angeboten werden. Reagiert kein Mieter auf Anzeigen, sollte der Text geändert oder direkt ein 
Immobilienmakler eingeschaltet werden. Die Ablehnung von Mietern sollte mit nachvollziehbaren Gründen 
dokumentiert werden. 
 

6. Modifizierte Beleg- und Buchnachweise für innergemeinschaftliche Warenlieferungen ab dem 

1.10.2013 gültig 

Innergemeinschaftliche Warenlieferungen sind umsatzsteuerfrei, wenn der Unternehmer die erforderlichen 
Beleg- und Buchnachweise erbringt. Zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs sollte ursprünglich ab dem 
1.1.2012 nur noch die so genannte Gelangensbestätigung als Nachweis anerkannt werden. Darin bestätigt der 
Abnehmer, dass der Gegenstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet gelangt ist. Nach erheblichen 
Protesten der Wirtschaft sind die Regeln überarbeitet worden und treten nunmehr am 1.10.2013 in Kraft. Für 
zuvor ausgeführte innergemeinschaftliche Lieferungen gelangen die vor 2012 gültigen Regelungen zur 
Anwendung.  
Neben der Gelangensbestätigung, die weiterhin als Nachweisbeleg vorgesehen ist und keiner bestimmten Form 
unterliegt, werden zukünftig weitere Nachweise anerkannt: 
• bei Versendung des Gegenstands der Lieferung durch den Unternehmer oder Abnehmer, z.B. durch einen 
    Versendungsbeleg, insbesondere einen handelsrechtlichen Frachtbrief 
• bei Versendung des Gegenstands der Lieferung durch den Abnehmer mittels eines Nachweises über die 
    Bezahlung des Gegenstands von einem Bankkonto des Abnehmers zusammen mit einer Bescheinigung des 
    beauftragten Spediteurs, die diverse Angaben erhalten muss (Namen, Anschriften, Bezeichnung und Menge des 
    Liefergegenstands, Unterschriften) 
• bei der Lieferung von Fahrzeugen, die durch den Abnehmer befördert werden und für die eine Zulassung zum 
    Straßenverkehr erforderlich ist, durch einen Nachweis über die Zulassung des Fahrzeugs auf den Erwerber im 
    Bestimmungsmitgliedstaat der Lieferung 
 

7. Abgeltungsteuer: Abzug der Werbungskosten in Ausnahmefällen möglich 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat jüngst entschieden, dass der Abzug der tatsächlichen Werbungskosten 
bei den Einkünften aus Kapitalvermögen zumindest im Rahmen der Günstigerprüfung möglich ist.  
Zum Hintergrund: Kapitalerträge im Privatvermögen unterliegen in der Regel dem Abgeltungsteuersatz von 25 % 
(zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Bei der Einkünfteermittlung ist ein Betrag von 
801 € bzw. 1.602 € bei zusammen veranlagten Ehegatten abzuziehen (Sparer-Pauschbetrag). Der Abzug der 
tatsächlichen Werbungskosten ist ausgeschlossen. 
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Grundsätzlich ist die Einkommensteuer auf Kapitalerträge mit der Abgeltungsteuer abgegolten. Hiervon gibt es 
allerdings Ausnahmen. So kann z.B. bei der Einkommensteuerveranlagung die Günstigerprüfung beantragt 
werden. Dies lohnt sich, wenn der persönliche Grenzsteuersatz unter 25 % liegt. 
Grobe Richtschnur: Der persönliche Grenzsteuersatz liegt unter 25 %, wenn das zu versteuernde Einkommen 
unter 15.700 € bzw. 31.400 € bei Zusammenveranlagung liegt. 
Werbungskosten bei der Günstigerprüfung: Nach Ansicht des Finanzgerichts Baden-Württemberg ist die 
gesetzliche Regelung der Günstigerprüfung dahingehend auszulegen, dass Werbungskosten jedenfalls dann 
abzugsfähig sind, wenn der individuelle Steuersatz bereits unter Berücksichtigung des Sparer-Pauschbetrags unter 
25 % liegt und tatsächlich höhere Werbungskosten entstanden sind. 
Ein absolutes und unumkehrbares Abzugsverbot der tatsächlichen Werbungskosten wäre nach der Auffassung 
des Finanzgerichts Baden-Württemberg zumindest bei diesen Fallgestaltungen verfassungswidrig. 
Beachten Sie: Über die Frage, ob der Ausschluss des Werbungskostenabzugs insgesamt verfassungswidrig ist, 
brauchte das Finanzgericht vorliegend nicht zu entscheiden. 
Revision anhängig: Wie nicht anders zu erwarten, hat die Finanzverwaltung gegen diese Entscheidung die 
Revision eingelegt, die mittlerweile beim Bundesfinanzhof anhängig ist. Ähnliche gelagerte Fälle können 
demzufolge über einen Einspruch offengehalten werden. 
 

8. Ehrenamt: Neuregelungen gelten rückwirkend ab dem 1.1.2013 

Einnahmen aus ehrenamtlicher Tätigkeit sind umsatzsteuerfrei, wenn a) die Tätigkeit für juristische Personen des 
öffentlichen Rechts ausgeübt wird oder b), wenn das gezahlte Entgelt (z.B. von einem Verein) nur in 
Auslagenersatz und einer angemessenen Entschädigung für Zeitversäumnis besteht. 
Das BMF hatte Anfang 2012 parallel zur Gesetzgebung die Kriterien für die Angemessenheit des Entgelts für eine 
ehrenamtliche Tätigkeit zu b) ausgelegt und das Schreiben überarbeitet: 

Liegt ein eigennütziges Erwerbsstreben oder eine Hauptberuflichkeit vor bzw. wird der Einsatz nicht  

für eine fremdnützig bestimmte Einrichtung erbracht, kann unabhängig von der Höhe der    Entschädigung nicht 
von einer ehrenamtlichen Tätigkeit ausgegangen werden. Das ist insbesondere der Fall, wenn der Zeitaufwand 
der Tätigkeit auf eine hauptberufliche Teilzeit-oder sogar Vollzeitbeschäftigung hindeutet. Ein Entgelt, das nicht 
lediglich im Sinne einer Entschädigung für Zeitversäumnis oder eines Verdienstausfalls gezahlt wird, sondern sich 
an der Qualifikation des Tätigen und seiner Leistung orientiert, steht dem Begriff der ehrenamtlichen Tätigkeit 
entgegen. 

In anderen Fällen ist eine Entschädigung von 50 € pro Stunde als angemessen anzusehen, wenn die Vergütung für 
die ehrenamtlichen Tätigkeiten (oben unter b) den Betrag von 17.500 € im Jahr nicht übersteigt. Die Einnahmen 
aus Tätigkeiten für juristische Personen des öffentlichen Rechts sind dabei also nicht zu erfassen. Zur Ermittlung 
der Grenze von 17.500 € ist auf die tatsächliche Höhe der Aufwandsentschädigung im laufenden Jahr abzustellen. 

Ein (echter) Auslagenersatz, der für die tatsächlich entstandenen Aufwendungen der ehrenamtlichen Tätigkeit 
vergütet wird, bleibt bei der Berechnung der Betragsgrenzen unberücksichtigt. Als Auslagenersatz werden z.B. 
auch Fahrtkostenersatz nach den pauschalen Kilometersätzen oder auch Verpflegungsmehraufwendungen 
anerkannt, sofern sie lohnsteuerlich ihrer Höhe nach als Reisekosten angesetzt werden könnten. 

Wird eine monatliche oder jährliche pauschale Vergütung unabhängig vom tatsächlichen Zeitaufwand gezahlt, 
sind sämtliche Vergütungen umsatzsteuerpflichtig. Dies gilt für eine pauschal gezahlte Aufwandsentschädigung 
nicht, wenn der Vertrag, die Satzung oder der Beschluss eines laut Satzung hierzu befugten Gremiums zwar eine 
Pauschale vorsieht, aber zugleich festgehalten ist, dass der ehrenamtlich Tätige durchschnittlich eine bestimmte 
Anzahl an Stunden pro Woche/Monat/Jahr für die fremdnützig bestimmte Einrichtung tätig ist und die 
Betragsgrenzen nicht überschritten werden. 


